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Wirtschaftliche Bewertung

1.	Allgemeines

Die Zuschlagskriterien dienen zur Erstellung einer Rangfolge der Angebote der Bieter, die ihre Geeignetheit nachgewiesen haben und deren Preise auskömmlich sind. Dabei ist zu beachten, dass alle Anforderungen gleichermaßen erfüllt werden. 

Der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl aus den Kriterien Preis, Qualität und Nachhaltigkeit erhält den Zuschlag. 
Die Wertung der Angebote erfolgt nachfolgenden Wertungskriterien und mit der hier aufgeführten Gewichtung. Dabei entspricht ein Prozent = ein Punkt:

Zuschlagskriterien: 
	
	Kriterium
	Gewichtung
Max. Punkte
	Unterkriterien
	Untergewichtung
Max. 
Punkte

	1
	Gesamt
	100 
	
	

	2
	Preis
	35
	
	

	3
	Qualität
	55
	
	

	3.1
	
	
	Lieferzeit
	10

	3.2
	
	
	Service: Auftragseingang bis Abnahme
	25

	3.3
	
	
	Service: Reklamation
	10

	3.4
	
	
	Garantie
	10

	4
	Nachhaltigkeit
	10
	
	

	4.1
	
	
	Recyclingfähigkeit
	6

	4.2
	
	
	Entfernung der Produktionsstätte/n
	4



2. Zuschlagskriterium Preis: 
Die Prozentgewichtung wird in berechenbare Punkte umgewandelt. Der günstigste Gesamtnettopreis erhält die volle Punktzahl. Alle weiteren Angebote werden rechnerisch in ein prozentuales Verhältnis der Preise zueinander gestellt und mit Punkten entsprechend anteilmäßig bewertet (bis 2 Nachkommastellen). 

	Formel = 
	niedrigster Netto Gesamtpreis
	 x  Gewichtungsfaktor (35)

	
	Eigener Netto Gesamtpreis
	







Angebotene Skonti werden bei der Auswertung im Rahmen der Preisangabe nicht berücksichtigt.

3. Zuschlagskriterium Qualität

Beim Kriterium Qualität wird die Gesamtpunktzahl (55) aus der Summe der Kriterien 
· Lieferzeit (10 Punkte),
· Service [Auftragseingang bis Abnahme] (25 Punkte), 
· Service [Reklamation] (10 Punkte) und 
· Garantie (10 Punkte) 
gebildet. 

Die Angaben des Bieters sind verbindlich und werden Vertragsbestandteil.

3.1. Lieferzeit 

Die Auftraggeberin bewertet die schnellstmögliche Lieferzeit (Lieferung ab Freigabe Werksplanung inkl. Montagezeit), entsprechend der in Anlage 5 (Rahmenvereinbarung § 3) eingetragenen Lieferzeiten. Die angegebenen Lieferzeiten für die einzelnen Schreinerleistungen werden addiert und anschließend durch 9 geteilt. Die sich daraus ergebene (durchschnittliche) Lieferzeit wird wie folgt bewertet:  

Die maximal zu erreichende Punktzahl sind 10 Punkte. Das Angebot mit der niedrigsten Lieferzeit erhält die maximale Punktzahl. Alle höheren Lieferzeiten werden mit der niedrigsten Lieferzeit ins Verhältnis gesetzt, in dem die niedrigste Lieferzeit durch die eigene Lieferzeit dividiert und mit der maximalen Punktzahl von 10 Punkten multipliziert wird. Die Punktzahl des jeweiligen Angebotes errechnet sich somit nach der Formel: 


	Formel = 
	Niedrigste Lieferzeit (in Tagen)
	 x  Gewichtungsfaktor (10)

	
	Eigene Lieferzeit (in Tagen)
	

	
	
	










Dabei darf die maximale Lieferzeit von 6 Wochen (= 42 Tagen) nicht überschritten werden (vgl. Rahmenvereinbarung Anlage 5, § 3). 


3.2. Service

Zur Servicebewertung sind 2 Konzepte zu erstellen. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt insgesamt 35 Punkte.

Folgende geforderten Punkte sind zu erläutern:

Konzept 1 – Prozessbeschreibung vom Auftragseingang bis Abnahme (maximal 25 Punkte):
Beschreiben Sie anhand eines Konzeptes, wie Sie eine Bestellung bei der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland angehen und umsetzen werden. 
· Gehen Sie dabei darauf ein, wie der interne und externe Prozess vom Auftragseingang bis zur Abnahme abläuft (maximal 3 Punkte).
· Erstellen Sie für diesen Prozess einen schlüssigen und nachvollziehbaren Zeitplan (maximal 3 Punkte).
· Erläutern Sie, an welchen Stellen es zu Störungen kommen kann (maximal 2 Punkte).
· Erläutern Sie, wie Sie mit Störungen umgehen (maximal 3 Punkte).
· Erläutern Sie, welche Schnittstellen beachtet werden müssen (maximal 3 Punkte). 
· Erläutern Sie, welche externen Faktoren Einfluss auf den Bestellprozess haben (maximal 3 Punkte). 
· Gehen Sie zudem darauf ein, wie Sie Liefer- und Anbringungs-/Aufbauzeiten mit der Auftraggeberin koordinieren und welche Vorlaufzeit Sie für die Lieferplanung einkalkulieren (maximal 3 Punkte). 
· Beschreiben Sie, wie Sie auf kurzfristige ungeplante Terminaufträge eingehen und wie Sie diese zur Zufriedenheit des Kunden umsetzen (maximal 5 Punkte).

Konzept 2 – Reklamation (maximal 10 Punkte):

Beschreiben Sie anhand eines Konzeptes, wie Sie mit Reklamationen/Reparaturen umgehen.
· Wie verläuft bei Ihnen der Reklamationsprozess (maximal 5 Punkte)? 
· Wie verläuft bei Ihnen der Reparaturprozess (maximal 5 Punkte)?



Bewertung der Konzepte:

	Bewertung der Konzepte 
	Erläuterung der Punktevergabe der einzelnen Unterpunkte der Konzepte

	Volle Punktzahl
	Konzept übertrifft die Anforderung
Die Inhalte und Darstellungen werden als sehr gut bewertet, wenn:
· die Punkte vollständig beantwortet werden und auf alle abgefragten Aspekte eingegangen wird.
· die Beantwortung inhaltlich schlüssig ist 
· auftragsbezogene Zusatzinformationen angegeben werden (wie geht der Bieter auf die Auftraggeberin (AOK) als Kunden ein).


	Halbe Punktzahl
	Konzept erfüllt die Anforderungen mit Einschränkungen 
Die Inhalte und Darstellungen werden als ausreichend bewertet, wenn:
· die Unterpunkte mit geringen Einschränkungen beantwortet werden, d. h. nicht auf alle abgefragten Aspekte eingegangen wird,
· die Beantwortung im Wesentlichen inhaltlich schlüssig dargestellt wird, aber Aspekte in Bezug auf Belange der Auftraggeberin nicht ganz nachvollziehbar dargestellt werden.





	Keine Punktzahl
	Konzept erfüllt die Anforderungen nicht oder es wurden keine Angaben gemacht. 
Die Inhalte und Darstellungen werden als mangelhaft bewertet, wenn 
· die Unterpunkte mangelhaft beantwortet werden,
· die Beantwortung inhaltlich nicht schlüssig dargestellt wird, bzw. Aspekte in Bezug auf die Auftraggeberin fehlen oder nicht nachvollzogen werden können.

	Ausschluss
	Fehlt das Konzept gänzlich, bzw. wurde nicht mit den weiteren Angebotsunterlagen eingereicht, führt dies zum Ausschluss des Angebotes, da dann kein wertungsfähiges Angebot vorliegt.




3.3. Garantieleistungen
 
In diesem Kriterium werden die Garantieleistungen, die über die gesetzliche Frist hinaus gehen bewertet.

Beispiel:
Gesetzliche Garantie = 2 Jahre, 
gewährte Garantie vom Bieter = 5 Jahre
Garantieleistung, die über die gesetzliche Frist hinaus geht = 3 Jahre
Die Garantieleistung, die über die gesetzliche Frist hinaus geht, wäre somit 3 Jahre, die in die nachfolgende Tabelle einzutragen sind und vom Bieter zu bestätigen sind.
 
Die maximal zu erreichende Punktzahl sind 10 Punkte. Das Angebot mit der höchsten, ge-prüften Garantiedauer, erhält die maximale Punktzahl. Alle niedrigeren, geprüften Garantie-zeiten werden mit der höchsten, geprüften Garantiezeit ins Verhältnis gesetzt, in dem die eigene geprüfte Garantiezeit durch die höchste Garantiezeit dividiert und mit der maximalen Punktzahl von 10 Punkten multipliziert wird. Die Punktzahl des jeweiligen Angebotes errechnet sich somit nach der Formel: 

	Formel = 
	Eigene Garantiezeit (in Jahren)
	 x  Gewichtungsfaktor (10)

	
	Höchste Garantiezeit (in Jahren)
	







	Garantieleistungen
	Punktzahl
	Antwort

	1. Stellen Sie dar, ob und wenn ja, welche Garantiezeiträume Sie oberhalb der gesetzlichen Gewährleistung für die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) definierte Schreinerleistung insgesamt einräumen.

Bewertet wird:
Höchster Garantiezeitraum
Sollten unterschiedliche Garantiezeiten angegeben werden, wird die schlechteste Garantiezeit für die Bewertung zugrunde gelegt.

	



10




	

[bookmark: Text2]☐         Jahre






4. Zuschlagskriterium Nachhaltigkeit

Bei diesem Kriterium werden die Nachhaltigkeit und die Recyclingfähigkeit in Bezug auf den Bieter und das angebotene Produkt bewertet. Die maximal zu erreichende Punktzahl ist 10 Punkte.
Beim Kriterium Nachhaltigkeit wird die Gesamtpunktzahl aus der Summe der Kriterien 
· Recyclingfähigkeit (maximal 6 Punkte),
· Entfernung der Produktionsstätte/n (maximal 4 Punkte),  
gebildet. 


	Nachhaltigkeit
	Punktzahl
	Antwort

	4.1 Recyclingfähigkeit
	6
	

	Anteil der Recyclingfähigkeit der Materialien bei den Schreinerleistungen.
Bewertet wird:
Höchster Anteil der Recyclingfähigkeit
Sollten unterschiedlich hohe Anteile angegeben werden, wird der schlechteste Anteil für die Bewertung zugrunde gelegt.

Bieter muss den Nachweis erbringen (Mindestens enthalten müssen die verwendeten Materialien, z. B. Holz, Stoff, Kunststoff usw. sein). Wird ein Nachweis nicht beigefügt erhält der Bieter für dieses Kriterium 0 Punkte.
	0



1

2

4

6
	☐   Anteil der  
      Recyclingfähigkeit unter 
      30 % 
☐  Anteil der Recycling- 
      Fähigkeit 30 % bis 50 %
☐  Anteil der Recycling-
      Fähigkeit 51% bis 70 %
☐  Anteil der Recycling-
      Fähigkeit 71% bis 89 %
☐  Anteil der Recycling-
      Fähigkeit 90 % und mehr 




	4.2 Entfernung der Produktionsstätte/n
	4
	

	In Bezug auf Nachhaltigkeit und Emission wird ein Augenmerk auf die Entfernung der Produktionsstätte (Hersteller) der Schreinerleistungen gelegt. Berücksichtigt wird ein Radius bis zur Bundeslandgrenze Rheinland-Pfalz und/oder Saarland 

Sollten unterschiedliche hohe Angaben angegeben werden, wird die Angabe mit der höchsten km Angabe gewertet.



Angabe der Produktionsstätte/n (PLZ/Ort): 

[bookmark: Text1](1)      
(2)       
(3)      
(4)       
(5)      

	0


1


2,5


4
	☐ Produktionsstätte liegt 
     mehr als 500 km im 
     Radius entfernt
☐ Produktionsstätte liegt
     zwischen 400 und 499 km
     im Radius entfernt 
☐ Produktionsstätte liegt
     zwischen 301 und 399 km
     im Radius entfernt 
☐ Produktionsstätte liegt in
     einem Radius von max. 
     300 km 
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